
 

Postanschr ift Ber lin: Bundesministeriu m der Finanzen, 11016 Berlin  

www.bundesfinanzministerium.de 
 

   
 

  

     
      
 

POSTANSCHRIFT  Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin    
  Nur per E-Mail  

Oberste Finanzbehörden  
der Länder 

HAUSANSCHRIFT  Wilhelmstraße 97, 10117 Berlin 

  TEL  +49 (0) 30 18 682-0 

     

  E-MAIL  poststelle@bmf.bund.de  

  DATUM  21. November 2013 

     
     
   

 - E-Mail-Verteiler U1 - 
 - E-Mail-Verteiler U2 - 

   
BETREFF  Umsatzsteuerbefreiung nach § 4 Nr. 21 UStG; 

  Leistungen nach dem Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG) 
   GZ  IV D 3 - S 7179/07/10012 

DOK  2013/1068610 

  
 (bei Antwort bitte GZ und DOK angeben) 

 
 
Gemäß § 4 Nr. 20 Buchstabe a Satz 2 UStG und § 4 Nr. 21 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb 
UStG benötigen kulturelle Einrichtungen und Bildungseinrichtungen des privaten Rechts für 
die Inanspruchnahme der Steuerbefreiung eine Bescheinigung der zuständigen Landes-
behörde.  
 
Nach dem Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gilt auch 
die Bescheinigung bzw. die einer solchen Bescheinigung inhaltlich entsprechende staatliche 
Anerkennung durch eine andere nach Landesrecht zuständige Behörde als eine entsprechende 
Bescheinigung.  
 
Lehrgänge zum Erwerb der Grundqualifikation nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 BKrFQG, der beschleu-
nigten Grundqualifikation nach § 4 Abs. 2 BKrFQG sowie die in § 5 BKrFQG vorgeschrie-
benen Weiterbildungskurse können von Fahrschulen (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 BKrFQG) sowie 
von anderen anerkannten Ausbildungseinrichtungen (§ 7 Abs. 1 Nr. 5 i. V. m. Abs. 2 
BKrFQG) erbracht werden.  
 
Die von Fahrschulen erbrachten Kurse nach dem BKrFQG sind umsatzsteuerfrei. Als 
Bescheinigung i. S. d. § 4 Nr. 21 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb UStG für den Nachweis, 
dass Fahrschulen ordnungsgemäß auf einen Beruf vorbereiten, gilt i. d. R. die Fahrschul-
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Seite 2  erlaubnis (vgl. Abschnitt 4.21.2 Abs. 6 Satz 6 und 7 UStAE). Die Anerkennung von anderen 

Ausbildungsstätten durch eine nach Landesrecht zuständige Behörde gilt nunmehr ebenfalls 
als Bescheinigung i. S. d. § 4 Nr. 21 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb UStG.  
 
Dementsprechend wird der Umsatzsteuer-Anwendungserlass vom 1. Oktober 2010 (BStBl I 
S. 846), der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 20. November 2013  
- IV D 3 - S 7170/11/10005 (2013/1053873), BStBl I S. XXX, geändert worden ist, wie folgt 
geändert:  
 
1. In Abschnitt 4.20.5 Abs. 1 wird der Verweis in Satz 1 wie folgt gefasst: 
 

„Abschnitt 4.21.5 Abs. 2, 3 und 6“. 
 
2. In Abschnitt 4.21.2 Abs. 6 wird wie folgt geändert: 
 

a) Nach Satz 7 wird folgender neuer Satz 8 eingefügt: 
 

„8Bei nach § 7 Abs. 2 BKrFQG anerkannten Ausbildungsstätten gilt die durch 
eine nach Landesrecht zuständige Behörde erfolgte staatliche Anerkennung als 
Ausbildungsstätte gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 5 BKrFQG ebenfalls als Bescheinigung 
im Sinne des § 4 Nr. 21 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb UStG.“  
 

b) Der bisherige Satz 8 wird neuer Satz 9. 
 
3. In Abschnitt 4.21.5 wird folgender neuer Absatz 6 angefügt: 

 
„(6)  1Die Bescheinigung durch eine nach Landesrecht zuständige untergeordnete 
Behörde gilt als eine nach § 4 Nr. 21 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb UStG erfor-
derliche Bescheinigung der zuständigen Landesbehörde. 2Das Gleiche gilt für die 
staatliche Anerkennung der Bildungseinrichtungen durch eine nach Landesrecht 
zuständige Behörde, wenn diese Anerkennung inhaltlich der Bescheinigung der 
zuständigen Landesbehörde entspricht.“ 

 
Die Grundsätze dieses Schreibens sind in allen offenen Fällen anzuwenden. Für vor dem 
1. Januar 2014 erbrachte Umsätze wird es nicht beanstandet, wenn der Unternehmer seine 
Leistungen abweichend von den Abschnitten 4.20.5 Satz 1, 4.21.2 Abs. 6 Satz 8 und 4.21.5 
Abs. 6 UStAE umsatzsteuerpflichtig behandelt. Das gilt im Fall der entsprechenden Rech-
nungsstellung auch für Zwecke des Vorsteuerabzugs des Leistungsempfängers. 
 
  



 
Seite 3  Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. 
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